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REGIERUNGSRAT
Liestal, 19. September 2016/A. Rebsamen

Stellungnahme

Landratssitzung vom 17. November 2016; Traktandum 32

Vorstoss Nr. 2016-261 — Postulat von Andrea Kaufmann-Werthmdller
Titel: Schlosstrauungen im Kanton Baselland erhalten — Prifung einer Einnahmequelle

Antrag

Vorstoss entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen

Vorstoss ablehnen

Motion als Postulat entgegennehmen

Motion als Postulat entgegennehmen und zur Abschreibung beantragen

ooox =

Parlamentarische Initiative wird zur Uberweisung [] empfohlen / [] nicht empfohlen.

2. Begrindung

In ihrem Postulat fragt Andrea Kaufmann-Werthmdller in wiefern die Schlésser des Kantons durch
innovative Angebote fiir Schlosstrauungen zusétzliche Einnahmen generieren kénnten, indem
eine andere Gebuhrenstruktur und -héhe eingefihrt wirde und ob die Trauungen an den friher
Ublichen Orten (Gemeindetrausélen) und Daten angeboten werden kdnnen.

a. Vorbemerkungen

Die Schweizerischen Zivilstandsamter sind nach der Definition des Bundesrechts Registerbehor-
den, die durch ihre exakte Arbeit die zuverlassige Grundlage fur alle relevanten Personendaten
schaffen. Die einschlagigen Rechtsgrundlagen finden sich in der umfangreichen Zivilstandsver-
ordnung (ZstV, SR 211.112.2). Eheschliessungen sind dabei lediglich ein kleiner Teil des gesam-
ten Leistungsportfolios eines Zivilstandsamtes. Die Trauung ihrerseits ist im Verstandnis des Bun-
desgesetzgebers nichts weiter als die 6ffentlich beurkundete Entgegennahme zweier tberein-
stimmender Willenserklarungen; dies nachdem die formellen und rechtlichen Voraussetzungen flr
eine Eheschliessung im Vorverfahren gepruft und bestéatigt worden sind.

Das Bundesrecht sieht grundséatzlich nur Trauungen in dafir speziell gewidmeten Amtsraumen
des Zivilstandsamtes vor, welche kostenfrei zur Verfigung stehen missen (ZstV Art. 1a und Art.
70). Eine Trauung kann zwar in einem anderen Raum durchgefihrt werden; dies bedarf aber als
Ausnahme vom Grundsatz einer Prifung und Bewilligung durch die kantonale Aufsichtsbehérde
im Zivilstandswesen, sofern es sich nicht um Nottrauungen handelt.

Im Rahmen der Finanzstrategie haben alle Dienststellen und Amter unter anderem den Auftrag,
ihr Leistungsportfolio zu Gberprifen und sich auf das zwingend Notwendige zu beschranken. In
diesem Licht und vor dem Hintergrund des geltenden Bundesrechts sind alle Arten von Trauun-
gen, die nicht am Amtssitz eines Zivilstandsamtes durchgefiihrt werden, eindeutig nicht zu den
zwingend notwendigen Leistungen zu zéhlen. Dennoch: Die Schlosstrauungen im Kanton Basel-
Landschaft wurden nicht vollstandig abgeschafft, aber hinsichtlich Umfang und Modalitaten so
reduziert, wie das bei der geforderten, notwendigen und umgesetzten Ressourcenschonung noch
vertretbar ist. Dass die neuen Auftrédge aus der Finanzstrategie Aussagen und Absichtserklarun-
gen im Zusammenhang mit friiheren, abgeschlossenen Projekten teilweise stark tberholt haben,
liegt auf der Hand: Die Vorgaben der Leistungsiberprifung aus der Finanzstrategie missen
zwangslaufig auch zu einer erneuten Prifung von Dienstleistungen fuhren, die damals moglicher-
weise noch machbar erschienen. Dass in diesem Prozess die Ressourcen auf zwingende Aufga-
ben konzentriert werden, entspricht dem Sinn einer ernsthaften Aufgabenlberprifung. Daher kann
die im Rahmen der Reorganisation der Behdrden im Zivilrecht gedusserte Absicht, bisherige Leis-
tungen moglichst auch weiterhin anzubieten, unter den seit 2015 geltenden Pramissen nicht als
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Argument fur eine dauerhafte Konservierung von keineswegs zwingenden Angeboten herangezo-
gen werden.

b. Beantwortung der Fragen

1. "Der Regierungsrat wird daher gebeten, zu prifen und zu berichten, inwiefern mittels eines in-
novativen Angebots an Schlosstrauungen die Schlésser belebt werden kénnen™:

Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen der Zivilstandsverordnung lassen diesbezlglich kei-
ne Innovationen zu, namentlich sind eventmassige Veranstaltungen durch das Zivilstandsamt
ausgeschlossen. Eine zivilstandliche Trauung als staatlicher Akt ist kein Ersatz fur beispielsweise
religiose Zeremonien. Diese weitergehenden Feierlichkeiten stehen im ausschliesslichen Belieben
und in der Eigenverantwortung der Brautpaare. Den Brautpaaren steht es somit insbesondere
auch offen, eines der Baselbieter Schldsser fir ihre Feierlichkeit zu mieten, selbst wenn die 6ffent-
liche Beurkundung der Eheschliessung nicht vor Ort erfolgt.

2. "Ebenfalls soll geprift werden, ob die Trauungen an den friiher Ublichen Orten (Gemein-
detrausélen) und Daten angeboten werden kdénnen":

Trauungen, die ausserhalb der Amtsraume des Zivilstandsamtes durchgefuihrt werden, - egal ob
Schlosstrauungen oder Trauungen im Gemeindetrausélen - bedingen einen hohen organisatori-
schen Aufwand und verzehren einiges an Ressourcen. Diese sind anderweitig sinnvoller zuguns-
ten der Ubrigen, nach Bundesrecht mindestens ebenso wichtigen Tatigkeiten des Zivilstandsamtes
einzusetzen. Durch dem Wegfall eines beachtlichen Teils der Auswartstrauungen ist es Uberdies
madglich, die Zahl der Zivilstandsbeamtinnen und - beamten zu reduzieren, die Prozesse zu reor-
ganisieren und die fur die Aufgabenerledigung noétigen personellen Ressourcen teilweise durch
Mitarbeitende in tieferen Qualifikations- und Lohnstufen zu besetzen, letztlich also kostenginstiger
Zu produzieren.

Dass Schlosstrauungen am Donnerstag angeboten werden, statt am Freitag oder Samstag,
kommt nicht von ungeféhr: Die weit Uberwiegende Zahl der Trauungen wird am Sitz des Zivil-
standsamtes durchgefiihrt — und zwar im Rahmen der angebotenen Termine am Freitag sowie am
Samstag. Dies lasst inskiinftig keine Verzettelung der verfiigbaren personellen Ressourcen zu,
sondern bedingt eine Konzentration am Amtssitz, sollen spater praktisch nicht mehr abbaubare
Uberzeiten vermieden werden.

3. "Dies sollte kostenneutral erfolgen oder sogar einen zusatzlichen Ertrag abwerfen™:

Die Frage, ob sich ein fir den Kanton im Sinne von Ertragssteigerungen lohnendes Leistungs-
segment entwickeln liesse, wurde im Vorfeld geprift. Wiederum ist es das Bundesrecht, das hier
die klare Antwort liefert: "Es dirfen keine weiteren Gebuhren, Auslagen und Zuschlage fir zivil-
standsamtliche Tatigkeiten erhoben werden" als die von der Verordnung Uber die Gebihren im
Zivilstandswesen (SR 172.042.110) vorgesehenen (Artikel 1 Absatz 2 des zitierten Erlasses). Mit
dieser zwingenden Grundlage sind einerseits die Grundtarife fur die Eheschliessung unabhéngig
von der Dauer und der Gestaltung der Trauung immer dieselben. Anderseits kdnnen keine zusatz-
lichen Ertrédge generiert werden, ausser die vorgesehenen Zuschlage des Bundestarifs fur die
Fahrt zum und vom Auswartstermin (Fr. 50 pro halbe Stunde) sowie fiir die Vornahme einer Amts-
handlung ausserhalb der Amtsraume (Fr. 50). Alle weiteren Mehrkosten flir Auswartstrauungen
bestehen aus den Benutzungsentgelten der Gemeinden oder Schlossverwaltungen, die als Ausla-
gen erhoben und an die Besteller weitergeleitet werden.

Mit diesen Ausfiihrungen wurden die Anliegen des Postulats geprift, weshalb dieses zur Ueber-
weisung und gleichzeitig zur Abschreibung beantragt wird.

Vorstoss Nr. 2016-261 — Postulat von Andrea Kaufmann-Werthmdller 2/2



	1. Antrag
	2. Begründung

